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Vortrag 
  
Datum RR-Sitzung: 11. Mai 2022 
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Geschäftsnummer: 2022.WEU.2292 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
  

Kantonsbeiträge zur Finanzierung der Feuerwehr-Sonderstützpunkte für Personenret-
tung bei Unfällen und für Öl-/Gas- und ABC-Wehr; Verpflichtungskredite 2023 - 2026 
(Objektkredite) 
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1. Zusammenfassung 

Die Feuerwehraufgaben in den Bereichen Personenrettung bei Unfällen sowie Öl-/Gas- und ABC-
Wehr stellen besondere Anforderungen an die Ausbildung und Ausrüstung der Einsatzkräfte. Die 
entsprechenden Aufgaben gelten deshalb als kantonale Feuerwehraufgaben, welche von der Ge-
bäudeversicherung Bern (GVB) koordiniert und von den vom Regierungsrat bezeichneten geeig-
neten Gemeindefeuerwehren, sogenannten Sonderstützpunkten, wahrgenommen werden. Die 
Leistungen der GVB für die Aufrechterhaltung der Sonderstützpunkte sowie deren Vorhalteleis-
tungen werden mit einem jährlichen Kantonsbeitrag abgegolten. Die der GVB übertragenen kan-
tonalen Aufgaben und deren Finanzierung sind in Leistungsvereinbarungen zwischen der Wirt-
schafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU), der Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) und der 
GVB geregelt. Die GVB beschafft für alle Sonderstützpunkte das entsprechende Spezialmaterial 
einheitlich, unter Berücksichtigung der heutigen Standards der Technik sowie einsatztechnischer 
und -taktischer Erkenntnisse. Für die mit den kantonalen Aufgaben verbundenen Betriebskosten 
erhalten die als Sonderstützpunkte bestimmten Gemeindefeuerwehren eine über die GVB ausbe-
zahlte Pauschalentschädigung. 
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2. Rechtsgrundlagen 

- Art. 45 und Art. 49 des Bundesgesetzes vom 24.01.1991 über den Schutz der Gewässer (Ge-
wässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20); 

- Art. 10 und 13 der Verordnung des UVEK über die Beteiligung der Infrastrukturbetreiberinnen 
an den Vorhaltekosten der Wehrdienste für Einsätze auf Eisenbahnanlagen vom 20.8.2013 
(VWEF; SR 742.162); 

- Art. 10 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vom 11.11.1996 (KGSchG; BSG 821.0); 
- Art. 2 Abs. 1 und 3, Art. 23a bis 23c der Verordnung vom 30.12.1969 über die Gewässer-

schutzmassnahmen bei Verlust von Mineralöl und anderen gefährlichen Flüssigkeiten (Ölwehr-
verordnung; BSG 821.2); 

- Art. 17, 17a, Art. 18 Abs. 1 und 2, Art. 44 Abs. 3 des Feuerschutz- und Feuerwehrgesetzes 
vom 20.01.1994 (FFG; BSG 871.11); 

- Art. 38 Abs. 3 der Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung vom 11.05.1994 (FFV; BSG 
871.111);  

- Art. 47 Abs. 1, Art. 48, Art. 49 und Art. 50 des Gesetzes vom 26.03.2002 über die Steuerung 
von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0); 

- Art. 146, 148 und Art. 152 der Verordnung vom 03.12.2003 über die Steuerung von Finanzen 
und Leistungen (FLV; BSG 621.1). 

3. Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens 

Nach Art. 17 Abs. 2 FFG bezeichnet der Regierungsrat die erforderliche Zahl geeigneter kommu-
naler Stützpunktfeuerwehren für die Bekämpfung von ausserordentlichen Schadenlagen wie Öl-, 
Chemie-, Strahlenereignissen und Unfällen auf Strassen, Bahnanlagen und in Tunneln (Sonder-
stützpunkte). Der Kanton trägt die Ausbildungs- und Investitionskosten der Sonderstützpunkte 
(Art. 18 Abs. 1 FFG). Der Regierungsrat legt zudem fest, inwieweit der Kanton die ungedeckten 
Betriebskosten der Sonderstützpunkte übernimmt (Art. 18 Abs. 2 FFG). Die Sonderstützpunkte 
sind im kantonalen Auftrag tätig, sie erfüllen die so genannten kantonalen Feuerwehraufgaben. 
Deren Erfüllung verlangt einerseits wegen der Komplexität der zu bekämpfenden Schäden einen 
hohen Personal- und Ausrüstungsaufwand, erfordert aber andererseits in weiten Teilen des Kan-
tons nur sporadische Einsätze, so dass es weder sachgerecht noch wirtschaftlich wäre, sämtliche 
Berner Feuerwehren mit solchen Aufgaben zu betrauen. Der Regierungsrat hat mit RRB 
1694/2010 vom 24. November 2010 die Organisation der Sonderstützpunkte festgelegt und bis 
zum Jahr 2014 die entsprechenden Aufwendungen als gebundene Ausgaben im Sinne der bis da-
hin geltenden Finanzhaushaltgesetzgebung bewilligt. 

3.1 Ausgangslage 

Seit dem 1. Juni 2014 umfasst Art. 48 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0) die neuen Ausgaben als diejenigen, bei de-
nen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder 
anderer Modalitäten. Der Grosse Rat hat in diesem Geschäft mit Beschlüssen vom 19. März 2015 
(2014.RRGR.1117 und 2014.RRGR.1110) letztmals folgende Verpflichtungskredite für die Jahre 
2015 bis 2018 bewilligt: CHF 2‘740‘000 für die Personenrettung bei Unfällen und CHF 5‘114‘400 
für die Öl-/Gas- und ABC-Wehr. Die Verpflichtungskredite für die Periode 2023 - 2026 belaufen 
sich nunmehr auf CHF 2‘634’000 für die Personenrettung bei Unfällen und CHF 5‘565‘600 für die 
Öl-/Gas- und ABC-Wehr. 
 



Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 03.05.2022 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 442591 | Geschäftsnummer: 2022.WEU.2292 3/4

Der Regierungsrat legt fest, inwieweit der Kanton die Betriebskosten der Sonderstützpunkte über-
nimmt (Art. 18 Abs. 2 FFG). Gemäss Art. 38 Abs. 3 FFV leistet der Kanton volle Abgeltung nach 
pauschalisierten Ansätzen, weshalb es sich um gebundene Ausgaben in Kompetenz der Regie-
rung handelt (Art. 48 Abs. 2 FLG). 

3.2 Grundzüge der Vorlage 

Die Koordination und die Leitung für die Erfüllung der kantonalen Feuerwehraufgaben obliegen 
seit 2003 der GVB (Art. 38a FFV; Art. 2, 23b und 23c Ölwehrverordnung). Diese hat in den Jahren 
2005 bis 2010 – unter Beachtung verschiedener Vorgaben des Regierungsrates und im Dialog mit 
den betroffenen Gemeinden – die Organisation der Sonderstützpunkte eingehend überprüft. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung hat der Regierungsrat im erwähnten RRB 1694/2010 die Zahl 
der erforderlichen Sonderstützpunkte bestimmt und diesen im Einzelnen ihre Aufgaben zugewie-
sen. Die Anzahl der Sonderstützpunkte und die Organisation hat sich bewährt und es gibt derzeit 
keine Veranlassung, diese zu ändern oder neu zu überprüfen. Die nach Art. 18 Abs. 1 FFG vom 
Kanton zu übernehmenden Ausbildungs- und Investitionskosten der Sonderstützpunkte richten 
sich einerseits nach der Organisation und andererseits nach dem aktuellen Stand der Sicherheits- 
und der Einsatztechnik. Die entsprechenden Aufwendungen werden von der GVB nach Aufwand 
abgerechnet. Der Gesetzgeber ging beim Erlass von Art. 18 Abs. 2 FFG davon aus, dass der 
Kanton grundsätzlich auch die ungedeckten Betriebskosten der Sonderstützpunkte vollumfänglich 
übernimmt; vorbehalten bleiben lediglich konkrete Eigeninteressen der Trägergemeinden (Vortrag 
zum FFG, Tagblatt des Grossen Rates 1993, Beilage 67, S. 4 [zu Art. 17 und 18]). Der Regie-
rungsrat ist der Auffassung, dass sich aus den Sonderstützpunkten kaum Standortvorteile erge-
ben und ohnehin ein wesentlicher Teil der Feuerwehrarbeit allein auf gemeinnütziger Eigeninitia-
tive und Vorleistungen (Grund- und Zusatzausbildungen) der Betroffenen beruht. Er hat darum in 
Art. 38 Abs. 3 FFV festgelegt, dass die ungedeckten Betriebskosten der Sonderstützpunkte voll-
umfänglich abzugelten sind. Dies geschieht aufgrund von Pauschalansätzen, welche im Rahmen 
der erwähnten Überprüfung der Organisation der Sonderstützpunkte in den Jahren 2005 - 2010 
erarbeitet wurden und jeweils über die GVB ausbezahlt werden. Der Koordinations- und Leitungs-
aufwand der GVB betreffend die kantonalen Feuerwehraufgaben gehört nicht zu ihrem Leistungs-
auftrag nach der Gebäudeversicherungsgesetzgebung und kann deshalb nicht aus den Gebäude-
versicherungsprämien finanziert werden. Der GVB wird dafür eine jährliche Pauschale von CHF 
170‘000 (Personenrettung bei Unfällen) bzw. eine solche von netto CHF 146‘200 (Öl-/Gas- und 
ABC-Wehr) ausgerichtet, welche in zwei Leistungsvereinbarungen mit der WEU und der BVD 
vom Oktober/Dezember 2015 festgelegt sind. 

3.3 Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten 

Die Zahlungen an die GVB werden jeweils aufgrund quartalsweiser Abrechnungen ausgelöst, wel-
che in den einschlägigen Leistungsvereinbarungen mit der WEU und der BVD vom Oktober/De-
zember 2015 geregelt sind. Nach diesen Vereinbarungen rapportiert die GVB zudem einmal jähr-
lich zusammenfassend über die Erfüllung der festgelegten Leistungsindikatoren (Einsatzzeiten). 
Die Erfüllung dieser Leistungsindikatoren werden von der WEU anhand der erstatteten Berichte 
strichprobenweise jährlich überprüft und sind in der Vergangenheit jeweils vollumfänglich erfüllt 
worden. Die Sonderstützpunkte Personenrettung bei Unfällen konnten bespielweise im Jahr 2021 
alle Einsätze gemäss Vorgaben der Leistungsvereinbarung Ziffer 3.1 (80 % aller Einsätze innert 
einer Einsatzzeit von 30 Minuten erfolgt) erfüllen. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 161 Einsätze 
im Bereich Personenrettung bei Unfällen geleistet, davon 137 bei Verkehrsunfällen, 17 für Arbeits- 
oder andere Unfälle und 7 Ereignisse auf Bahnanlagen. 
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4. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Pla-
nungen 

Die beantragten Ausgabenbewilligungen sind in den Richtlinien der Regierungspolitik nicht aus-
drücklich erwähnt. 

5. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum 

Die kantonalen Feuerwehraufgaben sind vollständig an die GVB und die betroffenen Gemeinden 
ausgelagert. Dementsprechend wird die Kantonsverwaltung von den beiden Ausgabenbewilligun-
gen nicht berührt. Die in den beantragten Ausgabenbewilligungen vorgesehenen Ausgaben sind 
im Voranschlag sowie im Aufgaben- und Finanzplan eingestellt. 

6. Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die sachgerechte und verlässliche Finanzierung der Sonderstützpunkte ist wesentlich für die Auf-
rechterhaltung Einsatzbereitschaft und der Motivation der betroffenen Gemeindefeuerwehren. 

7. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 

Der zeit- und fachgerechte Einsatz der Sonderstützpunkte erlaubt die Bekämpfung von bedeuten-
den Personen-, Sach- und Umweltschäden. 

8. Antrag 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den beiden Beschlussentwürfen zuzu-
stimmen 


